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lieber eink ommen 

betreffend 

die Verwaltung des Post-,Telegraphen-und Te e-

 

phondienstes im Fürstentume Liechtenstein. 

In Ausführung des Artikels V des Vertrages vom 

3.Dezember 1876, wegen Erneuerung der mit Vertrag 

vom 5.Juni 1852 gegründeten und seither fortgesetz-

ten Zoll-und Steuereinigung, sind zwischen dem k.k. 

Handelsministerium und der fürstlich Liechten-

stein'schen Regierung in Bezug auf die Verwaltung • 

des Post-,Telegraphen-und Telephondienstes im Für-

stentume Liechtenstein folgende Bestimmungen ver-

einbart worden. 

Artikel 1. 

Unbeschadet, der landesherrlichen Hoheitsrechte 

Seiner Durchlaucht des souveränen Fürsten von 

Liechtenstein wird der Post-, Telegraphen-und Tele-

phondienst im Fürstentume Liechtenstein von der 

k.k. österreichischen Postverwaltung geführt. 

Arikel 2. 

1. Die das Post-,Telegraphen-und Telephonwesen 

betreffenden österreichischen Gesetze und Vorschrif-

ten sowie die Bestimmungen der auf diese Dienst-

zweige bezüglichen Verträge und Uebereinkommen mit 
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fremden Ländern gelten im Fürstentume Liechtenstein 

in der gleichen Weise, wie im österreichischen Kron-

lande Vorarlberg. 

2. Hinsichtlich der Gebührenfreiheit im Post-

und Telegraphenverkehr werden die Behörden und 

sonstigen öffentlichen Organe im Fürstentume Liech-

tenstein den österreichischen Behörden und öffent-

lichen Organen gleich gehalten. 

Artikel 3. 

1. Die Post-,Telegraphen-und Telephonanstalten 

im Fürstentube Liechtenstein sind als gemeinschaft-

liche anzusehen und als k.k. österreichische und 

fürstlich' Liechtenstein'sche zu bezeichnen. 

2. Soweit bei diesen Anstalten und auf den bei 

ihnen verwendeten Stempeln und Amtssiegeln Wappen 

oder sonstige staatsrechtlich relevante Bezeichnun-

gen angewendet werden, sind beide Wappen :lind die 

das Gemeinschäftsverhältnis ausdrückende Bezeich-

nung zu gebrauChen.Die Briefkasten sind mit den 

Liechtenstein'schen Landesfarben (blau-rot) zu be-

zeichnen. 

Artikel 4. 

1. Zur Verwendung im Fürstentum werden beson-

dere Liechtenstein'sche Frankomarken im Nennwerte 
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von 5, 10 und 25 h ausgegeben, welche die k.k. 

Postverwaltung auf die gleiche Art wie die öster-

reichischen Postwertzeichen anfertigen läßt. 

Die Ausstattung dieser Frankomarken wird im 

Einvernehmen zwischen der fürstlich Liechtenstein' 

schen Regierung und dem k.k. Handelsministerium 

bestimmt. Außer den besonderen Liechtenstein'schen 

Frankomarken gelten im Fürstentum Liechtenstein 

sämtliche österreichische Postwertzeichen. 

2. Die k.k.Postverwaltung läßt die Postämter 

im Fürstentum Liechtenstein mit den erforderlichen-

Vorräten der besonderen Liechtenstein'schen Franko-

marken beteilen und übernirm_mt es, den Verkauf die-

ser Frankomarken durch die Postwertzeichenver-

schleißstelle des k.k. Fastamtes Wien 171 für Rech-

nung der fürstlichen Regierung bewerkstelligen zu 

lassen. 

3. Die Postämter und sonstigen Wertzeichenver-

schleißstellen im Fürstentum Liechtenstein führen 

für die Werte von 5, 10 und 25 h nur Liechtenstein' 

sche Erankomarken; sie dürfen von, auswärts einlan-

gende Bestellungen auf diese Frankomarken nicht 

ausführen, sondern haben solche Bestellungen an 

die Wertzeichenverschleißstelle des k.k.Postamtes. 

Wien 1/1 zu leiten. 
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ikel 5 

Die Organe 

  

 

Post-,Telegr phen-

 

  

ondlenstü dm 'ürstenttme L e c• h t e n-

 

R 1 n  werden v©n der österreichischen Post 

eri,:al ang2%,  ellt und unterliegen hil 

gesamten dierstil_chen Stellung den ein 0ester-

re:1,ch -eltenden G,)se , zen und Vorschriften. 

2. Die enigen Angestellt 1, die ostereichi-

sch Staatsbürger. sind, haben für die Zeit ihrer 

Oi_ens'leist_i_ng in Liecht enstedn Seiner Durchlaucht 

dem regierenden Fürsten Gehorsam und `Treue anzuge 

loben und werden sodann behufs Ausübung ihres Dien-

 

es von der fürstlich n Regierung m i. t L Itimatio-

nen vers hen.Lie hten _eln che Untertanen leisten 

den vorgeschriebenen Diensteid nach der diesem 

Uebereinkommen beigesch3os enen FormeJ, 

3 Die Angelcbung oder, soweit es sich um 

Ldechtenst . sehe Landesa ehörige handelt, der 

Diensteid, worden von den r Beamtenkategorie ge-

 

  

inktonären zu 1 n en des fürstlichen Re-

 

hörigen 

 

  

gif':-ungs hef oder seines Stellvertreters gelei-

 

st die Beeidigung oder Abnahme de ,  Handgeldb-

sses hinsichtlich. der Unterbeamten und Diener 

wird Vollmachtsnamen der fürstlichen Regierung 

durch die von den österreichischen .Oberbehörden 

bestimmten Grane vorgenommen. 

..21 e 0 gane, die zum Tragen e i. er Uniform 
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oder eines Dienstkleides verpflichtet sind, haben 

neben der österreichischen auch die Lieehten-

stein'sche Kokarde zu tragen. 

Artikel  6. 

1. Die Beamten und Angestellten des. Post-, 

Telegraphen-und Telephondienstes in Liechtenstein 

haben die gleichen Rechte, Befugnisse und Verpflich-

tungen wie auf österreichischem Gebiete. 

2. Die Behörden, Gerichte und Ortsvorsteher 

des Fürstentums haben ihnen bei, ihren Dienstver-

richtungen den nämlichen Beistand zu leisten, wie 

die gleichartigen österreichischen Behörden auf 

österreichischem Gebiete den Funktionären gleicher 

Kategorie. 

3. Von jeder gegen Organe des Post-,Telegra-

phen-und Telephondfenstes in Liechtenstein einge-

leiteten Untersuchung oder geschehenen Aburteilung 

ist de!e Mitteilung an die dem Beschuldigten vor-

gesetzte Behörde binnen derselben Zelt und in der-

selben Wetze zu machen, wie dies den österreichi-

schen Gerichten obliegt. 

4. Bezüe.elich der Besteuerung von Organen des 

Post-,Telegraphen-und Telephondienstes, die in 

Liechtenstein den Amtssitz haben, gilt das zwischen 

der k.k. österreichischen und fürstlich Liechten-
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- 6 - 

stein'schen Regierung zum Zwecke der Vermeidung 

von Doppelbesteuerungen abgeschlossene Uebereinkcm-

men (Verordnung des k.k.Finanzministeriums vom 

M.Mai 1901,R.G.Bl.Nr. 68). 

5. Sofern ein im Dienste der Post-und Tele-

graphenanstalt stehender Liechtenstein'scher Unter-

tan zum dortigen Landtag gewählt wird, wird die 

kJc.Post-und Telegraphen-Direktion in Innsbruck 

die Beurlaubung des betreffenden Beamten für die 

Jeweilige Sesäionsdauer verfügen, sofern die Aus-

übung des Mandates nach Bestätigung der fürstli-

chen Regierung ohne Beurlaubung nicht möglich wä-

re und sofern eine solche Beurlaubung ohne wesent-

liche Beeinträchtigung der dienstlichen Interessen 

tunlich erscheint. 

Artikel 7. 

1. Vor Ernennung der Vorstände der in Liech-

tenstein situierten Aemter ist das Einvernehmen 

mit'der fürstlichen Regierung zu pflegen. 

_2. Jeder Wechsel in der Person der im Fürsten-

tum Liechtenstein stationierten Beamten und Diener 

der k.k.Post-und Telegraphenanstalt wird der fürst-

lichen Regierung mitgeteilt und es sollen begrün-

dete Bedenken, welche 'die Zuweisung eines Indivi-

duums zur Dienstleistung in Liechtenstein nicht 
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nätlich erscheinen lassen, berücksichtigt werden. La 

3. Auch werden die österreichischen Behörden 

den Wünschen der fürstlichen Regierung in Bezug 

auf die Uebersetzung von Organen aus dienstlichen 

Rücksichten so viel als tunlich Rechnung tragen. 

Bei Ernennung von Angestellten, sei es 

Fürstentum, sei es in Vorarlberg, ist auf Ange-

 

hörige des Fürstentums, welche die erforderlichen 

Eigenschaften besitzen und von der fürstlichen Re-

gierung empfohlen werden, nach Tunlichkeit Rück-

 

sfcht zu nehmen. 

Artikel 8. 

Die Errichtung und Auflassung von Anstalten 

zur Besorgung des Post-,Telegranhen-und Telephon 

dienstes im Fürstentum Liechtenstein kann nur im 

Einvernehmen mit der fürstlich-Liechtenstein t schen 

Regierung erfolgen.Das Gleiche gilt für Aenderung 

oder Neueinrichtung von Post-,Telegraphen-und 

Telenhonverbindungen. Den Wünschen der fürstlichen 

Regierung In Bezug auf Verbesserungen des Verkehrs, 

Einrichtungen neuer Dienststellen oder Verbindun-

 

g en  sichert das k.k.Handelsministerium die,  tun-

 

lichste Berücksichtigung zu. 
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Ar'ikel 0. 

1. Neue, das Post-, -Telegraphen-und Telephon-

wesen betreffende gesetzliche und sonstige Vor

schriften und Aenderungen der bestehenden werden 

der fürstlichen Regierung mitgeteilt und von ihr, 

soweit erforderlich, für Liechtenstein kundgemacht; 

es versteht sich jedec1G daß der für die im Reichs-

rate vertretenen Königreiche und Länder festge-

setzte Durchführungstermin auch für das Fürstentum 

Liechtenstein gilt. 

2: Der fürstlichen Regierung wird das Post-

und Telegraphen-Verordnungsblatt für das Verwal-

tungsgebiet des •k.k.liandeisminis eriums, sowie das 

Amtsblatt der k.k.Post-und Telegraphen-Direktion 

für Tirol und Vorarlberg, sowie etwa an deren Stel-. 

le tretende anderweitige amtliche Publikationen 

regelmäßig kostenfrei geliefert. 

Artikel 10.  

1. Die Gebühreneinnahmen aus dem Post-,Tela-

graphen-und Telephonbetriebe im Fürstentum Liech-

tenstein dienen -  zur Deckung der Kosten dieser Be-

triebe. Der allfällige Ueberschuß wird zwischen 

der k.k Postverwaltung und der fürstlich Liechten-

stedn i schen Regierung halbscheidlich geteilt.Zum 

Zwecke der Vereinfachung soll auf Grund des Durch-
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schni. ttes der Betriebsergebnisse mehrerer Jahre 

eine jährliche Pauschalzahlung vereinbart werden, 

welche die k.k.Pc Jve waltung aus lieseb. Titel 

die fürstlich Liechtenstein t sche Regieruru7 

Jedem der beiden Teile Leht es j ederzeit f - 

eine Revision des Tei ungsschlüssels zu verl» 

Hinsichtlich der Berechnung der Betriebsaus 2'. . 

verzichtet das k.k.Handelsministerium auf die Ein 

rechnung eines .nteils an den gemeinsamen Verwal-

tungskos en, an den Kosten des Bahnpostbetriebes, 

sowie auf die Vergütung der an fremde Verwaltungen 

zu leistenden Gebührenzahlungen und der Kosten der 

bei den Postämtern in Liechtenstein verwendeten 

amtlichen Drucksorten und Formularien. 

Der Betrag dieser .  Pauschalzahlung an die fürst-

lich Liechtenstein`sche Regierung wird bis zu einer 

neuen Festsetzung mit jährlich 10.000 K bestimmt. 

2. Außerdem vergütet das k.k.Handelsminista-

rium der fürstlich.Liechtenstein'schen Regierung 

den Erlös der durch die Postwertzeichenverschleiß-

stelle des k.k.Postamtes Wien 1/1 verkauften Liec 

tenst 1'r:schen Frankomarken nach Abzug der Herstel-

lurgskosten dieser Marken. 

Die Abrechnung erfolgt halbjährig e- uf Grund der 

von der Wertzeichenverschl ißstella des k.k.P 

amten Wien 1/1 zu liefernden Nachweisung über das 
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Ergebnis des Vierkaufes im vorhergehenden Halbjahr. 

3. Für den Fall einer Erweiterung der Betriebs-

anlagen im FürstentuMe Liechtenstein oder einer 

wesentlichen Aenderung in den Postverbindungen, 

etwa der Einführung von Automobillinien, wird eine 

besondere Vereinbarung hinsichtlich der Deckung 

der Kosten vorbehalten. 

Artikel 11. 

Das gegenwärtige Uebereinkommen tritt am 1. 

Jänner 1912 in Kraft und dessen Dauer wird bis Ende 

des Jahres 1920 festgesetzt; erfolgt ein Jahr vor 

Ablauf dieses Zeltraumes keine Kündigung, so ist 

das Uebereinkommen als auf weitere zehn Jahre 

verlängert anzusehen und ebenso ist es in der 

Folge jedesmal als auf weitere zehn Jahre verlän-

gert zu betrachten, wenn ein Jahr vor Ablauf sei-

ner Dauer von keiner Seite eine Kündigung erfolgt. 

Vollzogen in do relter Ausfertigung zu 

Wien, am 4.0ktober 1911. 
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Eide s f o r m e 1 

für Liechtenstein 'sehe Landesangehörige. 

Sle werden einen Eid zu Gott dem Allmächtigen 

schwören und bei Ihrer Ehre und Treue geloben, die 

Staatsgesetze unverbrüchlich zu beobachten, die zur 

Aufrechterhaltung der Ordnung, Regelmäßigkeit und 

Sicherheit des Postdienstes erlassenen und zu erlas-

senden Vorschriften bei Ihren Dienstleistungen genau 

zu befolgen, Ihre hieraus entspringenden Verbindlich-

keiten gewissenhaft zu erfüllen und nach Maßgabe 

Ihrer Dienstobliegenheiten darüber zu wachen, daß 

diese Vorschriften genau von Jedermann befolgt werden. 

Sie werden schwören, den im Vollmachtsnamen 

der fürstlich Liechtenstein'schen Landesregierung 

erfließenden Anordnungen der k.k.Postverwaltung und 

ihrer Organe in allen das Postwesen betreffenden 

Angelegenheiten willig und pünktlich Folge zu leisten 

und innerhalb Ihres Wirkungskreises dafür zu sorgen, 

daß diesen Anordnungen auch von Seite anderer hie-

zu berufener oder verpflichteter Personen gleich-

mäßig Folge geleistet werde. 

Was mir soeben vorgelesen wurde und ich in al-

lem wohl und deutlich verstanden habe, dem soll und 

will ich getreu und redlich nachkommen 

So wahr mir Gott helf .g! 

Der vorstehende Eid wurde abgenommen dem • • ••• • •• • • • 

von dem Unterzeichneten in Vollmachtsnamen der fürst-

lich Liechtenstein'schen Landesregierung. 
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